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des Heimatschutzes sei, ihn nicht intransigent
werden zu lassen. Auf der andern Seite ist
zuzugeben, dass die Ingenieure und Architekten am
Anfang Bauten hergestellt haben, für die man sie
mit Skorpionen züchtigen sollte; der bauliche
Geschmack war in diesen Dingen lange Zeit schrecklich.

Es hat nichts gegolten, als die gerade Linie.

Aber das hat sich geändert, und man trifft nun
Transformatorenanlagen, die sich hübsch in das
Heimatbild einpassen. Dass man sie nicht von
Anfang an so erstellt hat, war ein Fehler, und das
kam daher, dass damals niemand zum Rechten
schaute. Das wollen wir nicht mehr dulden, da
gehe ich mit dem Herrn Vorredner einig und die
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Kommission auch. Aber ich finde im Gegensatz
zu ihm, die Fassung des Nationalrates sei der
unsrigen vorzuziehen. Sie spricht auch von
Naturschönheiten, was wir nicht getan haben; und sie
will nicht intransigent sein. Wir können daher
ruhig dem Nationalrat zustimmen. Mit dem, was
Herr von Montenach wünscht, bin ich, wie gesagt,
ja einverstanden.

Bundesrat Calonder: Der Art. 14a der Vorlage
beruht, wie Sie gehört haben, auf dem ganz gleichen
grundsätzlichen Standpunkt wie derjenige, den
Herr Ständerat von Montenach eingenommen hat.
Grundsätzlich gehen also die Meinungen nicht
auseinander. Allerdings hat Herr von Montenach
Anstoss genommen an dem Zwischensatz, der auf
das überwiegende allgemeine Interesse abstellt. Er
meint, man sollte die Naturschönheiten überall und

um jeden Preis schützen, auch wenn ein besonderes
Interesse nicht nachweisbar ist. Ich glaube, das ist
mehr ein theoretischer Streit. Wo wirklich
bemerkenswerte Naturschönheiten vorhanden sind,
da werden sie für eine ganze Gegend eine grosse
Summe von moralischen und unter Umständen
wirtschaftlichen Interessen darstellen. Da wird
man eben dazu kommen, diese Naturschönheiten
zu schützen, indem man Werke, welche sie
beeinträchtigen könnten, verhindert. Ich glaube also,
grundsätzlich liegt da kein wesentlicher Unterschied

vor zwischen dem Art. 14a der Vorlage und
den Ausführungen, die Herr von Montenach in so
beredter Weise vorgetragen hat. Es kommt ja
auch nicht alles und, ich möchte sagen, nicht das
meiste, auf diese Gesetzesvorschrift an. Was ich
namentlich begrüsse, das ist die Strömung im

Pt*l-d/4l Cittì RîûlûfCOA altes Städtchen und Schloss am Abhänge des J oli-
LildUl diu IHClClòtC, mont. Bahnfreies Kleinod des Mittellandes und
Juragebietes, landschaftlich und geschichtlich interessant. Angenehmster Frühlings-, Sommer-
und Herbstaufenthalt für Freunde unverkünstelter Naturschönheit und altertümlicher, gemütlicher

Kleinstadtidylle. Wundervoller Wald bequem zugänglich. Seestrand in malerischer
Ursprünglichkeit. Reizende Spazierwege, zahlreiche Denkmäler der Ur- und Vorzeit in der
Nähe. Ein Paradies der Ruhe und des Friedens! — (Vgl. Heimatschutz, Januarheft 1916.)

Verkehrs- und Verschönerungsverein Erlach.

Einbanddecken
für die Zeitschrift „Heimatschutz"
liefert zum Preise von Fr. 1.40 die
Bur.lidruckerei Beliteli A.-G., Bümpliz.
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